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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.10.1999 

Geschäftszahl 

97/15/0111 

Rechtssatz 

Der Zielsetzung des § 2 Abs 1 lit b FamLAG, nämlich der Anspruchsvermittlung für die Familienbeihilfe (und 
damit über die Bestimmung des § 33 Abs 4 Z 3 lit a EStG 1988 auch des Kinderabsetzbetrages) nur durch eine 
zielgerichtete, ernstlich betriebene Berufsausbildung würde es widersprechen, wenn nach § 2 Abs 1 lit d 
FamLAG ein vorzeitiger Abbruch der Berufsausbildung die dort normierte Weitergewährung für die Dauer von 
drei Monaten nach sich ziehen könnte. 


